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- Abt. Stadtplanung und Erschließung - 
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Drucksache Nr.:  0698/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 15.03.2011 N Kenntnisnahme 
Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

17.03.2011 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 29.03.2011 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
OBM 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Widmung von Straßen 
 

 
A n t r a g : 

 
Der beiliegenden Widmungsverfügung wird 
zugestimmt. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: K e i n e 

 
 
 
 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Neue Straßen werden heute nach dem geltenden Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Schleswig-Holstein (StrWG) erst durch ihre förmliche Widmung per Widmungsverfügung zu 
öffentlichen Straßen. Diese gesetzliche Regelung gilt jedoch erst seit dem 01.10.1962 mit dem 
In-Kraft-Treten des StrWG. Die vor dem In-Kraft-Treten des StrWG bereits vorhandenen 
öffentlichen Straßen gelten gemäß § 57 Abs. 3 StrWG als gewidmet und haben damit die 
gleiche Rechtsstellung wie die ab dem 01.10.1962 förmlich gewidmeten Straßen. 
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In der jüngsten Vergangenheit wurde der Charakter dieser alten, vor dem 01.10.1962 vorhan-
denen Straßen als gewidmete öffentliche Straßen von der Verwaltungsrechtsprechung im 
Rahmen von Entscheidungen zum Straßenbaubeitragsrecht nunmehr problematisiert. Dabei 
fordert die Rechtsprechung für diese alten Straßen nun entweder schriftliche Nachweise über 
eine konkludente oder ausdrückliche Widmung oder den Nachweis, dass die Straße bei In-
Kraft-Treten des StrWG neben ihrer Erschließungsfunktion bereits einem nicht unerheblichen 
öffentlichen Verkehr gedient hat. Entsprechende Nachweise der Widmungen liegen in Neu-
münster für die Zeit vor 1962 nicht vor, da die Widmungen, wie damals üblich, nicht schrift-
lich festgehalten worden sind. Auch der Nachweis eines damals vorhandenen, nicht unerheb-
lichen öffentlichen Verkehrs ist für viele Straßen nur sehr schwer oder aufgrund fehlenden 
alten Kartenmaterials überhaupt nicht mehr möglich. Für Sackgassen liegen die Vorausset-
zungen nach der neueren Rechtsprechung schon grundsätzlich nicht vor, da sie ausschließlich 
Erschließungsfunktion haben. 
 
Als Konsequenz sollen daher alle als gewidmet geltenden Straßen in Neumünster, bei denen 
der von der Rechtsprechung verlangte Nachweis nicht möglich ist oder problematisch sein 
könnte, förmlich mit der beiliegenden Widmungsverfügung gewidmet werden. Die betroffe-
nen Straßen und Straßenabschnitte ergeben sich aus der Widmungsverfügung. 
 
Für die Widmung ist die Stadt Neumünster als Träger der Straßenbaulast zuständig. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Anlagen:  

- Widmungsverfügung 
- Lagepläne der zu widmenden Straßen und Straßenabschnitte 
 
 


